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2. Sweden

3A. Kommerskollegium

3B. Transportstyrelsen

4. 2024/0617/SE - T40T - Stadt- und Straßenverkehr

5. Vorschriften und allgemeine Empfehlungen der schwedischen Verkehrsagentur zu den technischen Anforderungen für
Fahrzeugkombinationen mit einer Länge von mehr als 25,25 Metern.

6. Kombinationen von Lastkraftwagen und Anhängern.

7.
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8. Diese Vorschriften werden aufgrund von Kapitel 4 § 17f der Straßenverkehrsverordnung (1998:1276) erlassen, die am
31. August 2023 in Kraft getreten ist. In Kapitel 4 § 17f heißt es, dass die schwedische Verkehrsverwaltung oder, wenn
die Gemeinde der Straßenbetreiber ist, die Gemeinde vorsehen kann, dass auf einer bestimmten Straße, einem Teil einer
Straße oder einem Straßenabschnitt ungeachtet von § 17 eine Fahrzeugkombination mit einer Länge von höchstens
34,5 Metern einschließlich Ladung gefahren werden darf, sofern bestimmte Bedingungen für die Fahrzeugkombination
erfüllt sind.

Eine dieser Bedingungen besteht darin, dass das Fahrzeug bzw. die Fahrzeugkombination die von der schwedischen
Verkehrsagentur festgelegten Anforderungen an die Konstruktion oder Ausrüstung erfüllt. Der Vorschriftenentwurf
enthält solche Anforderungen und bezieht sich insbesondere auf Stabilität, Platzbedarf, Startfähigkeit, Bremssystem,
indirektes Sichtfeld und verlängerten Radstand. Diese Vorschriften ersetzen die geltenden Vorschriften TSFS 2023:42 und
enthalten zusätzliche Fahrzeugkombinationen.

9. Übergeordnetes Ziel der Regelung in Kapitel 4 § 17 der Straßenverkehrsverordnung ist es, die Verkehrseffizienz zu
steigern und die Auswirkungen des Verkehrs auf das Klima zu verringern. Gleichzeitig darf der Verkehr dieser langen
Fahrzeugkombinationen keine Schäden oder vorzeitigen Verschleiß der Infrastruktur verursachen, er darf die
Aufrechterhaltung der Straßenverkehrssicherheit nicht behindern, und er darf den Zugang für den übrigen Verkehr auf
Straßen, die die Straßenverkehrsbehörden durch Vorschriften für den Verkehr mit Fahrzeugkombinationen von bis zu
34,5 Metern zugelassen haben, nicht beeinträchtigen.

Die Vorschriften sollen in Bezug auf die Konstruktion oder Ausrüstung des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination die
Einhaltung dieser Bedingungen gewährleisten, wenn sie auf Straßen verwendet werden, die für den Verkehr mit
Fahrzeugkombinationen bis zu 34,5 Metern durch den Staat oder den kommunalen Straßenbetreiber zugelassen wurden.
Die schwedische Verkehrsagentur hat bereits früher Vorschriften (TSFS 2023:42) zu diesem Thema erlassen. Nach einer
Untersuchung schlägt die schwedische Verkehrsagentur vor, das ausgewiesene Straßennetz zusätzlichen
Fahrzeugkombinationen zur Verfügung zu stellen. Da es im Vergleich zu den geltenden Vorschriften so viele Änderungen
gibt, hat sich die schwedische Verkehrsagentur dafür entschieden, eine neue Ausgabe herauszugeben.
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